
M o n t a g e v e r s i c h e r u n g

...bei der Montage der Heizungsanlage samt dazugehöriger Installationen kam
es beim abschließenden Probelauf durch ein Versagen der Meß- und Rege-
leinrichtung zu einem Millionenschaden . . .

Da die Maschinen und maschinellen Anlagen in unserem technisierten Zeitalter
immer größer und unentbehrlicher werden, steigt auch das mit der Montage dieser
Anlagen verbundene Risiko.

Charakteristik - Deckungsumfang

Diese objektbezogene Sachversicherung kann von Ihnen als auftragnehmende
Montagefirma in Form eines Einzelvertrages für ein bestimmtes Montageobjekt, oder
als Generalvertrag auf Basis Ihres Gesamtumsatzes abgeschlossen werden. Häufig
tritt aber auch der Bauherr unter Einschluß des Interesses aller bei der Errichtung
der Anlage beteiligten Firmen und Personen als Versicherungsnehmer auf.
Bei dieser Versicherungsvariante können Sie Maschinen, maschinelle und/oder
elektrische Einrichtungen, aber auch Konstruktionen aus Stahl (wie Hallen, Hoch-
regallager, Behälter) gegen unvorhergesehene und plötzlich eintretende Beschädi-
gung, Zerstörung oder Verlust für den Zeitraum der Montage und eines an-
schließenden Probebetriebes versichern. Die auftretenden Schäden können dabei
auf technische Ursachen, auf den Menschen als Verursacher, auf Feuer, Naturge-
walten oder sonstige Ursachen, wie mechanische Gewalteinwirkung zurückzuführen
sein.

Eine Nachhaftung ("Maintenance-Deckung") kann bis zur endgültigen Abnahme und
Übernahme des Montageobjektes vereinbart werden.

Die Versicherungssumme für das Montageobjekt entspricht im Regelfall den im
Liefervertrag festgesetzten Auftragswert, der wiederum dem Neuwert der Gesamtan-
lage, d.h. Kosten für Material, Fracht, Zoll und Montage, entsprechen soll.

Die Ersatzleistung erfolgt unter Berücksichtigung eines Selbstbehaltes bei einem
Totalschaden zum Zeitwert und bei einem Teilschaden zu den Wiederherstellungs-
kosten.

Wozu dient diese Versicherung nicht ?

Vermögensschäden, etwa durch einen verzögerten Fertigstellungstermin des Ge-
samtprojektes (Pönale) gelten nicht versichert, auch besteht in der Regel keine
Deckung für Betriebsmittel, Produktionsstoffe und Verschleißteile.



Bitte beachten Sie

Die Montageausrüstung und fremde Sachen können gegen Vereinbarung einer ent-
sprechenden Versicherungssumme mitversichert werden.
In Ergänzung bzw. im Anschluß an eine Montageversicherung können Sie für einen
vereinbarten Zeitrahmen vertraglich festgelegte Gewährleistungsverpflichtungen
durch eine Garantieversicherung abdecken.

Das vorliegende Merkblatt stellt eine allgemeine Information dar. Ein Ableiten auf einen konkreten Versicherungsschutz im Einzelfall
ist aufgrund der Vielzahl der am Markt möglichen Ausgestaltungen des Versicherungsvertrages nicht möglich. Das Merkblatt soll
vielmehr den Zweck haben, eine qualifizierte Hilfe im Gespräch mit dem Versicherungsfachmann Ihres Vertrauens (siehe auch die
Liste der Ansprechpartner) zu sein. Eine Garantie für Vollständigkeit und Risikoabdeckung im Einzelfall kann daher nicht
übernommen werden.


